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Ich / Wir wurde(n) darüber unterrichtet, dass wir 

ansteckende Krankheitenansteckende Krankheitenansteckende Krankheitenansteckende Krankheiten    

oder den Verdacht daraufoder den Verdacht daraufoder den Verdacht daraufoder den Verdacht darauf    

meines / unseres Kindesmeines / unseres Kindesmeines / unseres Kindesmeines / unseres Kindes    

 

......................................  .......................... 

Name, Vorname    geboren am 

 

sowie bestimmte Krankheiten und den Verdacht darauf in unserer Wohngemeisowie bestimmte Krankheiten und den Verdacht darauf in unserer Wohngemeisowie bestimmte Krankheiten und den Verdacht darauf in unserer Wohngemeisowie bestimmte Krankheiten und den Verdacht darauf in unserer Wohngemein-n-n-n-

schaftschaftschaftschaft    

der Kindergartenleitung umgehendumgehendumgehendumgehend mitzuteilen habe(n). 

Mir/uns ist bekannt, dass die Kindergartenleitung diese Krankheiten oder den 

Krankheitsverdacht namentlich an das zuständige Gesundheitsamt weiterleiten 

muss. 

(siehe Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz, die häufigsten Krankheiten sind fett 

gedruckt) 
 

 

 

………………………………., den ................................................................................ 

Ort   Unterschrift der/des ErziehungsberechtigtenUnterschrift der/des ErziehungsberechtigtenUnterschrift der/des ErziehungsberechtigtenUnterschrift der/des Erziehungsberechtigten    
 

 

Teilauszug aus dem Infektionsschutzgesetz Infektionsschutzgesetz Infektionsschutzgesetz Infektionsschutzgesetz (medizinische Ausdrücke zum Teil übersetzt): 

• § 34• § 34• § 34• § 34    Abs. 1 IfSG Abs. 1 IfSG Abs. 1 IfSG Abs. 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) 
Personen die an Cholera, Diphtherie, Enteritis („Darmentzündung“) durch enterohämorrhagi-

sche E. coli (EHEC), virusbedingtem hämorrhagischem Fieber, Hämophilus influenzae Typ b-

Meningitis, ImpetigoImpetigoImpetigoImpetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)contagiosa (ansteckende Borkenflechte)contagiosa (ansteckende Borkenflechte)contagiosa (ansteckende Borkenflechte), KeuchhustenKeuchhustenKeuchhustenKeuchhusten, ansteckungsfä-

higer Lungentuberkulose, MasernMasernMasernMasern, Meningokokken-Infektion, MumpsMumpsMumpsMumps, Paratyphus, Pest, Polio-

myelitis („Kinderlähmung“), Scabies (Krätze)Scabies (Krätze)Scabies (Krätze)Scabies (Krätze), ScharlachScharlachScharlachScharlach oder sonstigen Streptococcus pyoge-

nes-Infektionen, Shigellose, Typhus abdominalis („Salmonellen“), Virushepatitis A Virushepatitis A Virushepatitis A Virushepatitis A oder E und 

WindpockenWindpockenWindpockenWindpocken erkrankterkrankterkrankterkrankt sind oderoderoderoder dessen verdäcverdäcverdäcverdächhhhtigtigtigtig oder die verlaustverlaustverlaustverlaust sind, dürfen Kindergärten 

nicht betretennicht betretennicht betretennicht betreten oder dort arbeiten, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Er-

krankung oder der Verlausung nicht mehr zu befürchten ist. Dies gilt auch für Kinder unter 6 Kinder unter 6 Kinder unter 6 Kinder unter 6 

JahrenJahrenJahrenJahren, wenn sie an ininininfektiöser Gastroenteritis (infektiöse Durchfallefektiöser Gastroenteritis (infektiöse Durchfallefektiöser Gastroenteritis (infektiöse Durchfallefektiöser Gastroenteritis (infektiöse Durchfallerrrrkrankung)krankung)krankung)krankung) leiden oder 

dessen verdächtig sind. 

• § 34• § 34• § 34• § 34    Abs.Abs.Abs.Abs.    2222    IfSGIfSGIfSGIfSG 

Ausscheider von Vibrio cholerae (Cholera), Corynebacterium diphtheriae (Diphtherie), Sal-

monella typhi und paratyphi (Typhus, Paratyphus), Shigella sp. und enterohämorrhagischen 

E. coli (EHEC) dürfen Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes 

und unter Auflagen betreten. 

 

 

 



• § 34 Abs. 3 IfSG• § 34 Abs. 3 IfSG• § 34 Abs. 3 IfSG• § 34 Abs. 3 IfSG 

Dies gilt auch für Personenauch für Personenauch für Personenauch für Personen, in deren Wohngemeinschaftin deren Wohngemeinschaftin deren Wohngemeinschaftin deren Wohngemeinschaft    eine Erkrankungeine Erkrankungeine Erkrankungeine Erkrankung nach Abs. 1 und 2 

aufgetreten ist ((((außer:außer:außer:außer:    Impetigo contagiosa, Keuchhusten, Skabies /Krätze, Scharlach und Impetigo contagiosa, Keuchhusten, Skabies /Krätze, Scharlach und Impetigo contagiosa, Keuchhusten, Skabies /Krätze, Scharlach und Impetigo contagiosa, Keuchhusten, Skabies /Krätze, Scharlach und 

sonstige Streptococcus pyogenessonstige Streptococcus pyogenessonstige Streptococcus pyogenessonstige Streptococcus pyogenes----Infektionen und Windpocken). Infektionen und Windpocken). Infektionen und Windpocken). Infektionen und Windpocken).     

Anmerkung zu § 34 Abs. 3 IfSG: Es müssen also auch folgende Erkrankungen von FamilieAnmerkung zu § 34 Abs. 3 IfSG: Es müssen also auch folgende Erkrankungen von FamilieAnmerkung zu § 34 Abs. 3 IfSG: Es müssen also auch folgende Erkrankungen von FamilieAnmerkung zu § 34 Abs. 3 IfSG: Es müssen also auch folgende Erkrankungen von Familien-n-n-n-

angangangangehörigen und Wohngemeinschaftsangehörigen (ehörigen und Wohngemeinschaftsangehörigen (ehörigen und Wohngemeinschaftsangehörigen (ehörigen und Wohngemeinschaftsangehörigen (oder der Verdacht daraufoder der Verdacht daraufoder der Verdacht daraufoder der Verdacht darauf) ) ) ) gemeldet 

werden: Cholera, Diphtherie, Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC), virus-

bedingtes hämorrhagisches Fieber, Hämophilus influenzae Typ b-Meningitis, ansteckungsfähi-

ge Lungentuberkulose, MasernMasernMasernMasern, Meningokokken-Infektion, MumpsMumpsMumpsMumps, Paratyphus, Pest, Poliomy-

elitis, Shigellose, Typhus abdominalis, Virushepatitis A Virushepatitis A Virushepatitis A Virushepatitis A oder E    und auch LauLauLauLaussssbefallbefallbefallbefall! 

• § 34 Abs. 5 IfSG• § 34 Abs. 5 IfSG• § 34 Abs. 5 IfSG• § 34 Abs. 5 IfSG 

Der LeiterLeiterLeiterLeiter desdesdesdes KindergartensKindergartensKindergartensKindergartens ist unverzüglichunverzüglichunverzüglichunverzüglich zuzuzuzu unterrichten...unterrichten...unterrichten...unterrichten...    

••••    § 34 Abs. 6 IfSG§ 34 Abs. 6 IfSG§ 34 Abs. 6 IfSG§ 34 Abs. 6 IfSG    

Der LeiterLeiterLeiterLeiter des Kindergartens hat das GesundheitsamtGesundheitsamtGesundheitsamtGesundheitsamt unverzüglichunverzüglichunverzüglichunverzüglich mit NennungNennungNennungNennung des NamensNamensNamensNamens 

und der Art der ErkrankungErkrankungErkrankungErkrankung zu informieren...informieren...informieren...informieren... 
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